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Novelle der Rechnungslegungsvorschriften

RECHNUNGSLEGUNGSGESETZ

Durch die Novelle des Rechnungsle-
gungsgesetzes werden mit Wirksamkeit
ab dem 1. März 2009 einige wichtige
Änderungen eingeführt. 

Neue Bedingungen für die Prüfung

des Jahresabschlusses durch einen

Wirtschaftsprüfer (§ 19 Abs. 1 Buchst.

a) des Rechnungslegungsgesetzes)

Der ordentliche Einzelabschluss und der
außerordentliche Einzelabschluss der fol-
genden Buchführungseinheit müssen
von einem Wirtschaftsprüfer geprüft wer-
den:

eine Handelsgesellschaft, die
verpflichtet ist, gezeichnetes Kapital
zu bilden (mit Ausnahme von
Aktiengesellschaften), sowie eine
Genossenschaft, soweit

zum Bilanzstichtag und 

für die unmittelbare Vorperiode 

mindestens zwei der nachfolgenden
Bedingungen erfüllt sind:

die Gesamtsumme der Vermögens-
gegenstände (Bruttobilanzsumme)
hat EUR 1 000 000 überschritten,
(vor der Novelle EUR: 663 878,38),

die Nettoumsatzerlöse haben EUR
2 000 000 überschritten, (vor der
Novelle EUR 1 327 756,76), wobei
die Nettoumsatzerlöse

- die Erträge aus dem Verkauf von
Erzeugnissen, Waren und Dien-
stleistungen und

- andere Erträge, die mit der
laufenden Geschäftstätigkeit der
Buchführungseinheit zusammen-
hängen, nach Abzug von Ermäßi-
gungen, darstellen

die durchschnittliche Anzahl der
Arbeitnehmer in einer Buchungspe-
riode betrug mehr als 30, (vor der
Novelle: 20).

Änderung: Die neuen Größenkriterien
für die Wirtschaftsprüfung müssen für
zwei Buchungsperioden erfüllt werden,
und zwar, für die Buchungsperiode, für
die der Jahresabschluss erstellt wird und
für die unmittelbare Vorperiode. Bisher
mussten die Bedingungen nur in dem
Jahr erfüllt werden, das dem Jahr,
dessen Jahresabschluss zu prüfen ist,
jeweils vorangeht.

In der Praxis wird dies bedeuten, dass
wenn eine Gesellschaft z.B. den
Jahresabschluss zum 31. Dezember
2009 erstellt, die Größenkriterien für die
Buchungsperiode erfüllt sein müssen,
die am 

31. Dezember 2009 und

31. Dezember 2008 endet.

Wenn die Größenkriterien erfüllt sind,
muss die Gesellschaft den Jahresab-
schluss für die Buchungsperiode, die am
31. Dezember 2009 endet, durch einen
Wirtschaftsprüfer prüfen lassen.

Es wird auch die Definition der Nettoum-
satzerlöse erweitert. Bei der Beurteilung
der Pflicht zur Prüfung des Jahresab-
schlusses durch einen Wirtschaftsprüfer
wird die Erzielung der Erträge aus der
laufenden Geschäftstätigkeit der Han-
delsgesellschaft berücksichtigt. In eini-
gen Fällen werden nämlich von der Han-
delsgesellschaft überwiegend
Finanzerträge gebucht, die im Rahmen
der Erbringung von Dienstleistungen
erzielt werden. 

Wirksamkeit: Die neuen Bedingungen
werden bei der Beurteilung der Pflicht
zur Prüfung des Jahresabschlusses

Im März 2009 sind zwei wichtige

Novellen der Rechnungsle-

gungsvorschriften in Kraft

getreten:

• Novelle des Rechnungslegungs-

gesetzes mit Wirksamkeit ab

dem 1. März 2009 

• Novelle der Buchführungsver-

fahren für Unternehmer mit

Wirksamkeit ab dem 20. März

2009. 

Im Newsflash möchten wir auf die

wichtigsten Änderungen in den

Rechnungslegungsvorschriften hin-

weisen.
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sowie andere Erträge, die mit der
laufenden Geschäftstätigkeit der Buch-
führungseinheit zusammenhängen,
nach Abzug von Ermäßigungen. 

Für die Beurteilung der Pflicht zur Erstel-
lung des konsolidierten Abschlusses (§
22 Abs. 10 Buchst. b) des Rechnungsle-
gungsgesetzes)

Nettoumsatzerlöse sind Erlöse aus
dem Verkauf von Erzeugnissen, Waren
und aus der Erbringung von Dien-
stleistungen. 

Für die Beurteilung der Pflicht zur Erstel-
lung des Einzelabschlusses gemäß den
International Financial Reporting Stan-
dards in der von der Europäischen Union
verabschiedeten Fassung (§ 17a Abs. 2
Buchst. b) des Rechnungslegungsgeset-
zes)

Nettoumsatzerlöse sind nicht definiert

Es entsteht die Frage, welche Definition
der Nettoumsatzerlöse für die
Beurteilung der Nettoumsatzerlöse
gemäß § 17a heranzuziehen ist.

Nach der Äußerung des Finanzministeri-
ums

erstrecken sich die Umsatzerlöse, die
in § 19 (für Zwecke der Prüfung)) und
in § 17a (für einen Jahresabschluss
gemäß IFRS/EU) definiert werden, auf
die im Einzelabschluss ausgewiese-
nen Angaben und daher wird die Defi-
nition der Umsatzerlöse gemäß § 19
Abs. 1 Buchst. a) Punkt 2 des Rech-
nungslegungsgesetzes (d.h. die neue,
erweiterte Definition) herangezogen

beziehen sich die Umsatzerlöse, die in
§ 22 Abs. 10 Buchst. b) des Rech-
nungslegungsgesetzes definiert wer-
den, auf den konsolidierten Abschluss
und werden nur für Zwecke der
Entstehung der Pflicht zur Erstellung
des konsolidierten Abschlusses
herangezogen. 

Gründungskosten (§ 28 Abs. 4 des

Rechnungslegungsgesetzes)

Die Pflicht zur Aktivierung der Grün-
dungskosten als langfristige immaterielle
Vermögensgegenstände wird
gestrichen. Die mit der Gründung der
Buchführungseinheit verbundenen
Aufwendungen werden auf den
entsprechenden Aufwandskonten in der
ersten Buchungsperiode gebucht. 

Die Form der Ausbuchung der Grün-
dungskosten aus der Buchführung wird
durch die Novelle der Buchführungsver-
fahren geregelt. 

Wirksamkeit: 1. März 2009

BUCHFÜHRUNGSVERFAHREN

Auf die Novelle des Rechnungslegungs-
gesetzes knüpft die Novelle der Buch-

führungsverfahren (weiter als „Buch-
führungsverfahren“) an, die insbeson-
dere die folgenden Änderungen bringt:  

Buchung der Anschaffung von

langfristigen Vermögensgegenständen

(§ 33 Abs. 1 der Buchführungsver-

fahren)

Durch die Novelle der Buchführungsver-
fahren wird festgelegt, dass unter der
Inbetriebnahme eines Vermögensgegen-
standes auch die Erteilung der Genehmi-
gung zur vorzeitigen Nutzung des Baus
oder eine Entscheidung über die
vorübergehende Nutzung des Baus zum
Probebetrieb gemäß dem Baugesetz ver-
standen wird. 

D.h., dass ein solcher Bau vom Konto
042 – Anlagen in Bau auf Konto 021 –
Bauten umgebucht wird und dieserwird
dann abgeschrieben. 

Änderung: Vor der Novelle konnte ein
Bau, für den eine Genehmigung zur
vorzeitigen Nutzung des Baus oder eine
Entscheidung über die vorübergehende
Nutzung des Baus erteilt wurde, nicht in
Betrieb genommen werden (d.h. konnte
nicht auf dem Konto 021 – Bauten
gebucht werden) und musste auf dem
Konto 042 – Anschaffung von Sachanla-
gen) erfasst werden. Die Wertminderung
des Baus wurde durch die Bildung einer
Wertberichtigung zum Bau berück-
sichtigt. 

Die auf Grund der Erteilung der
Genehmigung zur vorzeitigen Nutzung
des Baus oder der Entscheidung über
die vorübergehende Nutzung des Baus
gebildete Wertberichtigung wird verrech-
net 

Soll 094 – Wertberichtigung zu unferti-
gen Sachanlagen 

Haben 081 – Kumulierte Abschreibun-
gen auf Bauten

In einer Buchungsperiode, die nach dem
28. Februar 2009 endet, wird bei der Bil-
dung des Abschreibungsplans die Wert-
minderung des Vermögensgegenstandes
um die verrechnete Wertberichtigung
berücksichtigt (§ 86f Abs. 2 der Buch-
führungsverfahren).

In diesem Zusammenhang werden die
Bestimmungen der Buchführungsver-
fahren bezüglich der Buchung der für
solche Bauten gewährten Zuschüsse
aufgehoben (§ 56 Abs. 12 der Buch-
führungsverfahren). 

Die neue Bestimmung der Buch-
führungsverfahren wird erstmals bei der
Buchung eines Baus in einer
Buchungsperiode, die nach dem 28. Feb-
ruar 2009 endet, herangezogen (§ 86f
Abs. 1 Buchführungsverfahren). 

Buchung der Vorräte (§ 43 Abs. 1 der

Buchführungsverfahren)

Im Zusammenhang mit der Novelle der
Bestimmungen des Rechnungslegungs-
gesetzes bezüglich der Prüfung des

herangezogen, der zum 1. März und
später, d.h. nach Inkrafttreten dieses
Gesetzes (nach dem 1. März 2009)
erstellt wird. 

Anmerkung: Für die Prüfung der
Jahresabschlüsse der Aktienge-
sellschaften werden keine Größenkrite-
rien festgelegt. Es gilt weiterhin, dass
die Prüfungspflicht durch die Rechtsform
der Gesellschaft gegeben ist. Jede
Aktiengesellschaft muss ihren Jahresab-
schluss durch einen Wirtschaftsprüfer
prüfen lassen. 

Neue Grenzen für die Befreiung von

der Pflicht zur Erstellung des konsoli-

dierten Abschlusses (§ 22 Abs. 10

Buchst. a) und b) des Rechnungsle-

gungsgesetzes)

Die Muttergesellschaft ist verpflichtet, in
der nachfolgenden Buchungsperiode
einen konsolidierten Abschluss und
einen konsolidierten Jahresbericht zu
erstellen, falls in jeder der zwei aufeinan-
derfolgenden Buchungsperioden min-
destens zwei der folgenden Bedingun-
gen erfüllt sind:

die Gesamtsumme der Vermögensge-
genstände (Nettobilanzsumme) der
Muttergesellschaft und der Tochterge-
sellschaften hat EUR 17 000 000 über-
schritten (vor der Novelle: EUR 11 617
871,61 ),

die Nettoumsatzerlöse der Mutterge-
sellschaft und der Tochterge-
sellschaften hat EUR 34 000 000 über-
schritten (vor der Novelle: EUR 23 235
743,21), wobei die Nettoumsatzerlöse
die Erlöse aus dem Verkauf von
Erzeugnissen, Waren und aus den
erbrachten Dienstleistungen
darstellen,

die durchschnittliche Anzahl der Arbeit-
nehmer der Muttergesellschaft und
der Tochtergesellschaften für die
Buchungsperiode betrug mehr als 250
– dieses Kriterium wird nicht geändert. 

Wirksamkeit: Die neuen Bedingungen
werden bei der Beurteilung der Pflicht
zur Erstellung des konsolidierten
Abschlusses herangezogen, der zum 1.
März und später, d.h. nach dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes (nach dem 1.
März 2009) erstellt wird. 

Nettoumsatzerlöse

Nach der Novelle des Rechnungsle-
gungsgesetzes werden die Nettoum-
satzerlöse wie folgt definiert: 

Für Zwecke der Festlegung der Pflicht
zur Prüfung des Jahresabschlusses
durch einen Wirtschaftsprüfer  (§ 19 Abs.
1 Buchst. a) Punkt 2 des Rechnungsle-
gungsgesetzes)

Nettoumsatzerlöse sind die aus dem
Verkauf von Erzeugnissen, Waren,
Dienstleistungen erzielten Erträge
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Die Buchführungseinheit, die zum ersten
Mal einen Jahresabschluss erstellt, wird
wie folgt buchen: 

Verrechnung des Nettobuchwertes

Soll Konto 551 – Abschreibungen
auf langfristige immaterielle Vermö-
gensgegenstände und Sachanlagen 

Haben Konto 071 – Kumulierte
Abschreibungen auf Grün-
dungsaufwendungen 

Ausbuchung der Gründungskosten aus
der Buchführung 

Soll Konto 071 – Kumulierte
Abschreibungen auf Grün-
dungsaufwendungen

Haben Konto 011 – Grün-
dungsaufwendungen

Sonstige Buchführungseinheiten werden
wie folgt buchen:

Verrechnung des Nettobuchwertes

Soll Konto 428 – Gewinnvortrag
oder Soll Konto 429 – Verlustvortrag

Haben Konto 071 – Kumulierte
Abschreibungen auf Grün-
dungsaufwendungen

Ausbuchung der Gründungskosten aus
der Buchführung 

Soll Konto 071 – Kumulierte
Abschreibungen auf Grün-
dungsaufwendungen

Haben Konto 011 – Grün-
dungsaufwendungen

Erhöhung der Grenzen für die Höhe

der Anschaffungspreise der Sachanla-

gen und der langfristigen imma-

teriellen Vermögensgegenstände (§

86f Abs. 4 und 5 der Buchführungsver-

fahren)

Durch die Novelle des Einkommen-
steuergesetzes wurden mit Wirksamkeit
ab dem 1. März 2009 die Grenzen für
die Höhe der Anschaffungspreise der
Sachanlagen, der langfristigen imma-
teriellen Vermögensgegenstände, der
technischen Aufwertung der Sachanla-
gen und der langfristigen immateriellen
Vermögensgegenstände erhöht. 

Durch die Buchführungsvorschriften wird
nicht speziell eine Grenze für die Höhe
der Anschaffungspreise von solchen Ver-

mögensgegenständen festgelegt, son-
dern wird auf das Einkommensteuerge-
setz hingewiesen. Daher hat die Novelle
des Einkommensteuergesetzes eine
Auswirkung auf die Bewertung von
solchen Vermögensgegenständen auch
für die Zwecke der Rechnungslegung.  

Die Grenze für die Höhe der Anschaf-
fungspreise der langfristigen Vermögens-
gegenstände und der technischen Aufw-
ertung wird wie folgt geändert:

Sachanlagen: EUR 1 700 (vor der Nov-
elle: EUR 996, SKK 30 000)

langfristige immaterielle Vermögensge-
genstände: EUR 2 400 (vor der Novel-
le: EUR 1 660, SKK 50 000)

technische Aufwertung der Sachanla-
gen und der langfristigen imma-
teriellen Vermögensgegenstände: EUR
1 700 (vor der Novelle: EUR 996, SKK
30 000)

Sachanlagen einschließlich der technis-
chen Aufwertung gelten als Sachanla-
gen, wenn sie

spätestens bis zum in Betrieb genom-
men 28. Februar 2009 wurden, und

einen Anschaffungspreis haben, der
EUR 1 700 nicht überschreitet 

Diese Vermögensgegenstände gelten als
Sachanlagen und deren Abschreibung
wird fortgesetzt.

Langfristige immaterielle Vermögensge-
genstände gelten als langfristige imma-
terielle Vermögensgegenstände, wenn
sie

spätestens bis zum 28. Februar 2009
in Betrieb genommen wurden, und

einen Anschaffungspreis haben, der
EUR 2 400 nicht überschreitet.

Diese Vermögensgegenstände gelten als
langfristige immaterielle Vermögensge-
genstände und deren Abschreibung wird
fortgesetzt.

Wirksamkeit der Novelle der Buch-

führungsverfahren: 

Die Buchführungsverfahren treten am
20. März 2009 in Kraft.

Jahresabschlusses wird in der Novelle
der Buchführungsverfahren präzisiert,
dass die Buchführungseinheiten, die die
Vorräte nach Buchungsverfahren B
buchen und zum Bilanzstichtag min-
destens zwei der in § 19 Abs. 1 Buchst.
a) des Rechnungslegungsgesetzes
genannten Größenkriterien erfüllen, die
Vorräte ab der nächsten Buchungsperi-
ode nach dem Buchungsverfahren A
buchen. 

Buchung des staatlichen Zuschusses

zum Kauf eines neuen Personenkraft-

fahrzeuges (§ 52 Abs. 15 und 16 der

Buchführungsverfahren)

Im Zusammenhang mit dem Erlass des
Wirtschaftsministeriums der
Slowakischen Republik vom 4. März
2009 über die Gewährung von
Zuschüssen zum Kauf eines neuen Per-
sonenkraftfahrzeuges wird in der Novelle
der Buchführungsverfahren das Ver-
fahren der Buchung dieses Zuschusses
beim Käufer, beim Verkäufer und beim
Vertreter des Herstellers (z.B. beim
Importeur) geregelt. 

In den Büchern des Käufers wird der
Anschaffungspreis des neuen Person-
enkraftfahrzeuges um den Betrag des
gewährten Zuschusses vermindert. 

In den Büchern des Verkäufers oder
des Vertreters des Herstellers wird
der Zuschuss auf dem Konto 315 –
Sonstige Forderungen gebucht.

Gründungskosten (§ 86f Abs. 3 der 

Buchführungsverfahren)

Durch die Novelle des Rechnungsle-
gungsgesetzes wurde mit Wirksamkeit
ab dem 1. März 2009 die Pflicht zur
Aktivierung der Gründungskosten als
langfristige immaterielle Vermögensge-
genstände aufgehoben. 

Die als langfristige immaterielle Vermö-
gensgegenstände gebuchten Grün-
dungskosten werden bei der Erstellung
des Jahresabschlusses nach dem 20.
März 2009, der zum 1. März 2009 und
später erstellt wird, aus der Buchführung
ausgebucht. 

Kontakt
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